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Bescheinigung 
 
 

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage 

der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnach-

weise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers 

 

ERPA 
European Rolling Paper Association 

 

erstellt. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unter-

lagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegen-

stand meines Auftrags. Ich habe die Unterlagen und Wertan-

sätze auftragsgemäß in eingeschränktem Umfang geprüft. 
  
 
 
 
 
Bonn, den 31. Januar 2024 
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Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 

vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023  
 
 

  2023 2023  2022
  EUR EUR  EUR

   
 A. BETRIEBSEINNAHMEN  

   
 1. Umsatzerlöse 192.500,00   180.000,00
 2. Zins- und ähnliche Erträge  919,37    0,00
  SUMME BETRIEBSEINNAH-

MEN 
 

 193.419,37   180.000,00
 B. BETRIEBSAUSGABEN  

   
 1. Personalkosten  -136.980,52   -119.937,19
 2. Raumkosten, Kosten der Be-

triebs- und Geschäftsausstat-
tung (ohne AfA) 

 

-700,00   -700,00
 3. Beiträge, Gebühren, Versi-

cherungen u. ä. 
 

-4.680,57   -4.333,57
 4. Werbe-, Bewirtungs- und Rei-

sekosten 
 

-11.062,50   -7.198,63
 5. Sonstige Kosten  -24.808,73   -44.414,82
  SUMME BETRIEBSAUSGABEN   -178.232,32   -176.584,21
 C. BETRIEBLICHER GEWINN  15.187,05   3.415,79

 D. STEUERLICHER GEWINN  
 15.187,05   3.415,79
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Kontennachweis Einnahmen und Ausgaben 
 
 

Konto Bezeichnung 2023 2023 2022 
  EUR EUR EUR 

  
  Umsatzerlöse  192.500,00 180.000,00 

4000 Mitgliedsbeiträge Gründungsmitglie-
der 120.000,00 112.500,00 

4001 Mitgliedsbeiträge 55.000,00 50.000,00 
4002 VZI 17.500,00 17.500,00 

   
  Zins- und ähnliche Erträge 919,37 0,00 

7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträ-
ge 919,37 0,00 

   
  Personalkosten -136.980,52 -119.937,19 

3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- und 
Kirchensteuer 824,44 -39,26 

3740 Verbindlichkeiten im Rahmen der 
sozialen Sicherheit 67,65 -83,20 

6020 Gehälter -118.157,00 -102.600,00 
6036 Pauschale Steuern für Minijobber -80,64 0,00 
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen -19.324,34 -16.928,64 
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -310,63 -286,09 

   
  Raumkosten, Kosten der Betriebs- 

und Geschäftsausstattung (ohne 
AfA) -700,00 -700,00 

6310 Miete  -700,00 -700,00 
   
  Beiträge, Gebühren, Versicherun-

gen u. ä. -4.680,57 -4.333,57 
6400 Versicherungen -3.485,57 -3.485,57 
6420 Beiträge -1.195,00 -848,00 

   
  Werbe-, Bewirtungs- und Reise-

kosten -11.062,50 -7.198,63 
6600 Werbekosten -69,98 -69,98 
6640 Bewirtungskosten 0,00 -1.080,00 
6641 Tagungen und Sitzungen -3.406,80 0,00 
6643 Aufmerksamkeiten -44,58 -51,43 
6670 Reisekosten Unternehmer -6.843,94 -5.686,42 
6674 Reisekosten Unternehmer Verpfle-

gungsmehraufwand -697,20 -310,80 
   
  Sonstige Kosten -24.808,73 -44.414,82 

6782 Honorare, Übersetzungen etc. 0,00 -6.378,57 
6800 Porto -57,88 -54,85 
6805 Telefon -1.045,32 -1.056,31 
6815 Bürobedarf -72,47 -3.325,44 
6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) -18,71 -119,00 
6821 Fortbildungskosten 0,00 -186,00 
6825 Rechts- und Beratungskosten -19.795,46 -29.278,08 
6830 Steuerberatung -2.182,94 -1.995,63 
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Konto Bezeichnung 2023 2023 2022 
  EUR EUR EUR 

6837 Aufwendungen für die zeitlich befris-
tete Überlassung von Rechten (Li-
zenzen, Konzessionen) -1.021,74 -1.057,36 

6850 Sonstiger Betriebsbedarf -69,11 -11,88 
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs -545,10 -951,70 

   
  BETRIEBLICHER GEWINN 15.187,05 3.415,79 
   
  STEUERLICHER GEWINN 15.187,05 3.415,79 
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Kontennachweis sonstige Konten 
 
 

Konto Bezeichnung 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022 
  EUR EUR EUR 

     
  Sonstige Konten 15.187,05 3.415,79 

1800 SPK Bonn 20010963 146.044,12 131.046,73 
1810 SPK Geldmarktkonto 950,62 100.031,25 
1820 Kreditkarte -839,80 -113,69 
1830 Bank 3 100.000,00 0,00 
2010 Variables Kapital -226.134,26 -222.596,01 
3501 Sonstige Verbindlichkeiten - Rest-

laufzeit bis 1 Jahr -3,60 0,00 
3730 Verbindlichkeiten aus Lohn- und 

Kirchensteuer -2.323,58 -2.362,84 
3740 Verbindlichkeiten im Rahmen der 

sozialen Sicherheit -2.506,45 -2.589,65 
  
 
 



 

 

Allgemeine Auftragsbedingungen 
für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften 

Stand: August 2005 
 

Die folgenden „Allgemeinen Auftragsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften 
(im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist. 
1. Umfang und Ausführung des Auftrags 

(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. 
(2) Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung ausgeführt. 
(3) Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er Unrichtig-

keiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen. 
(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und 

Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist. 
(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der 

Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der 
Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet. 

2. Verschwiegenheitspflicht 
(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur 

Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Die Ver-
schwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. 

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers und dessen Mitarbeitern im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell 
zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungszentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu über-
tragen. 

(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters. 
(4) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der 

Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflicht-
versicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist. 

(5) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberührt. 
(6) Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung 

des Auftraggebers aushändigen. Darüber hinaus besteht keine Verschwiegenheitspflicht, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in 
der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. 
Der Auftraggeber  erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/ Auditor Einsicht in seine - vom Steuerberater abgelegte und geführ-
te - Handakte genommen wird. 

3. Mitwirkung Dritter 
(1) Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie Daten verarbeitende Unternehmen heranzuzie-

hen. 
(2) Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und Daten verarbeitenden Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese sich zur 

Verschwiegenheit entsprechend Nr. 2 Abs. 1 verpflichten. 
(3) Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuhändern (§ 71 StBerG) im Falle ihrer Bestellung Einsicht-

nahme in die Handakten i.S.d. § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen. 
(4) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz, einen Beauftragten für den Datenschutz zu be-

stellen. Sofern der Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Nr. 2 Abs. 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater da-
für Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit auf das Datengeheimnis verpflichtet. 

4. Mängelbeseitigung 
(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. 
(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so 

kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen, bzw. nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z.B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Sonsti-
ge Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn be-
rechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen. 

5. Haftung  
(1) Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen. 
(2) Der Anspruch des Auftraggebers gegen den Steuerberater auf Ersatz eines nach Abs. 1 fahrlässig verursachten Schadens wird auf 

____1.000.000,00____ € (in Worten: _______Eine Million____________ €) begrenzt. Von der  Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungs-
ansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

(3) Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen, insbesondere die Haftung auf einen geringeren als den in Abs. 2 genannten Betrag begrenzt werden soll, 
bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedin-
gungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll. 

(4) Soweit ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Verjährungsfrist unterliegt, verjährt er 
- in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist, und der Auftraggeber von den den Anspruch  
   begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste, 
-  ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in fünf Jahren von seiner Entstehung an, 
- ohne Rücksicht auf seine Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von der Begehung der  
   Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen den Schaden auslösenden Ereignis an. 

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 getroffenen Regelungen gelten auch gegenüber anderen Personen als dem Auftraggeber, soweit ausnahmsweise im 
Einzelfall vertragliche oder außervertragliche Beziehungen auch zwischen dem Steuerberater und diesen Personen begründet worden sind. 

6.  Pflichten des Auftraggebers  
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem 

Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem 
Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstän-
de, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Mandant ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des 
Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten. 

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte. 
(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen schriftlicher Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht 

bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt. 



 

 

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinwei-
sen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet und berech-
tigt, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu vervielfältigen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbrei-
ten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den 
Programmen durch den Steuerberater entgegensteht. 

7.  Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers  
Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 6 oder sonst wie obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebote-
nen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er die Fortsetzung des Ver-
trags nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Frist darf der Steuerberater den Vertrag fristlos kündigen (vgl. Nr. 10 Abs. 3). Unberührt 
bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehr-
aufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.  

8.  Bemessung der Vergütung  
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Gebührenver-

ordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften. 
(2) Für Tätigkeiten, die in der Gebührenverordnung keine Regelung erfahren (z.B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, an-

derenfalls die übliche Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB). 
(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 

zulässig. 
9.  Vorschuss  

(1) Für bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. 
(2) Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Mandanten 

einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Mandanten rechtzeitig be-
kanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können. 

10.  Beendigung des Vertrags  
(1) Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet 

nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung. 
(2) Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB darstellt - von jedem Vertragspartner außerordentlich 

nach Maßgabe des § 627 BGB gekündigt werden; die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, 
bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedin-
gungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll. 

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen 
Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z.B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf). Auch für die-
se Handlungen haftet der Steuerberater nach Nr. 5. 

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Ge-
schäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, 
auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen. 

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungs-
programme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. von der Festplatte zu lö-
schen.  

(6) Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen. 
11.  Vergütungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags 

Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall 
hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen 
Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden soll. 

12.  Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht von Arbeitsergebnissen und Unterlagen 
(1) Der Steuerberater hat die Handakten auf die Dauer von sieben Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt 

jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu 
nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist. 

(2) Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift gehören alle Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auf-
traggeber oder für ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die 
Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.  

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb 
einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Foto-
kopien anfertigen und zurückbehalten. 

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe seiner Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen be-
friedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit der geschulde-
ten Beträge, gegen Treu und Glauben verstoßen würde. Bis zur Beseitigung vom Auftraggeber rechtzeitig geltend gemachter Mängel ist der Auf-
traggeber zur Zurückbehaltung eines angemessenen Teils der Vergütung berechtigt. 

13.  Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort 
(1) Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht. 
(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung bzw. der Ort der weiteren Beratungsstelle, wenn der Auftraggeber Kaufmann ist. 

14.  Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit 
Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt. 

15.  Änderungen und Ergänzungen  
Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der Schriftform. 

 


